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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Verordnung zur Änderung 
der Befristung von Rechtsvorschriften
im Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Inneres und Kommunales und zur 

Änderung weiterer Vorschriften
Vom 27. Juni 2014

1110

Artikel 1
Änderung der Landeswahlordnung

Auf Grund des § 46 des Landeswahlgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. August 1993 (GV. 
NRW. S.  516), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2007 (GV. NRW 2008 S. 2) geändert wor-
den ist, verordnet das Ministerium für Inneres und Kom-
munales:

Die Landeswahlordnung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S.  548, ber. S.  964), die zuletzt durch Verordnung vom 
11. November 2009 (GV. NRW. S. 564, ber. S. 631) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 71 wie 
folgt gefasst:

 „§ 71 Inkrafttreten“.

2.  § 71 wird wie folgt gefasst:

 „§ 71
 Inkrafttreten

  Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.“

1113

Artikel 2
Änderung der Verordnung über die Wahlorgane für die 

Bundestagswahlen und die Europawahlen

Auf Grund 

–  des § 8 Absatz 3 und des § 9 Absatz 1 und 2 Satz 3 des 
Bundeswahlgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. Juli 1993 (BGBl.  I S.  1288, 1594), von 
denen §  8 Absatz  3 und §  9 Absatz  2 Satz  3 zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. April 2001 
(BGBl. I S. 698) geändert worden sind, – des § 7 Num-
mer 2 Satz 2 der Bundeswahlordnung  in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl.  I 
S.  1376), der zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 3. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2378) geändert wor-
den ist, 

–  des § 4 und des § 5 Absatz 2 und 3 des Europawahlge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. 
März 1994 (BGBl.  I S.  423, 555), von denen §  5 Ab-
satz 3 zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Au-
gust 2003 (BGBl. I. S. 1655) geändert worden ist

–  des § 7 Nummer 2 Satz 2 der Europawahlordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Mai 1994 
(BGBl. I S. 957), der zuletzt durch Artikel 2 der Verord-

nung vom 3. Dezember 2008 (BGBl.  I S. 2378)  geän-
dert worden ist, 

verordnet die Landesregierung:

§  3 Satz  2 der Verordnung über die Wahlorgane für die 
Bundestagswahlen und die Europawahlen vom 13. De-
zember 1988 (GV. NRW. S. 536), die zuletzt durch Verord-
nung vom 4. März 2009 (GV. NRW. S. 114) geändert wor-
den ist, wird aufgehoben.

2006

Artikel 3
Änderung der LeistungsabnahmeVO IT.NRW

Auf Grund des § 14a Absatz 3 des Landesorganisations-
gesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), der durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 
S. 462) neu eingefügt worden ist, verordnet das Ministe-
rium für Inneres und Kommunales: 

Die LeistungsabnahmeVO IT.NRW vom 14. November 
2000 (GV. NRW. S. 700), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 3. November 2009 (GV. NRW. S. 561) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   In § 1 Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „Geset-
zes zur Regelung des interkommunalen Ausgleichs der 
fi nanziellen Beteiligung am Solidarbeitrag zur Deut-
schen Einheit (Solidarbeitraggesetz-SBG)“ durch die 
Wörter „ Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW 
vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 127) in der jeweils 
geltenden Fassung,“ ersetzt.

2.  § 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Leistungsbeschreibungen sind mit einer ange-
messenen Frist zur Rückäußerung unmittelbar an 
IT.NRW zu übermitteln. IT.NRW teilt der anfragenden 
Dienststelle der Landesverwaltung innerhalb dieser 
Frist mit, ob Interesse an der Übernahme des Auftra-
ges bekundet wird. In diesem Fall gibt IT.NRW außer-
dem verbindlich an, zu welchen Bedingungen die 
Leistungen erbracht werden können.“

3.  § 4 wird wie folgt gefasst:

 „§ 4
 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

  Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2001 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2019 außer Kraft.“

2010

Artikel 4
Änderung der Ausführungsverordnung VwVG

Auf Grund des § 2 Absatz 2 Satz 2 und 4 und des § 56 
Absatz  2 Satz  2 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Feb-
ruar 2003 (GV. NRW. S. 156, ber. 2005 S. 818), von denen 
§  2 Absatz  2 Satz  2 und Satz  4 zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 379) ge-
ändert worden sind, verordnet die Landesregierung:

§ 25 der Ausführungsverordnung VwVG vom 8. Dezem-
ber 2009 (GV. NRW. S.  787), die durch Verordnung vom 
30. November 2012 (GV. NRW. S.  614) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.   In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „2014“ durch die 
Angabe „2019“ ersetzt.

2.  Absatz 2 wird aufgehoben.

203014

Artikel 5
Änderung der Verordnung über die Ausbildung 

und Prüfung für die Laufbahn des 
höheren feuerwehrtechnischen Dienstes im 

Lande Nordrhein-Westfalen

Auf Grund des § 6 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224) verordnet das Mi-
nisterium für Inneres und Kommunales im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium:
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Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes 
im Lande Nordrhein-Westfalen vom 11. März 2010 (GV. 
NRW. S. 166) wird wie folgt geändert:

1.   In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 30 wie 
folgt gefasst:

 „§ 30 Inkrafttreten, Übergangsregelung“.

2.  § 30 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 30
  Inkrafttreten, Übergangsregelung“.

 b)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.“

203015

Artikel 6
Änderung der AusbildungsVO höherer vermessungs-

technischer Dienst

Auf Grund des § 26 Absatz 1 des Vermessungs- und Ka-
tastergesetzes vom 1. März 2005 (GV. NRW. S.  174), der 
durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21. April 2009 (GV. 
NRW. S. 224) geändert worden ist, verordnet das Ministe-
rium für Inneres und Kommunales im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium und dem Ministerium für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz:

Die AusbildungsVO höherer vermessungstechnischer 
Dienst vom 31. Oktober 2002 (GV. NRW. S. 520), die zu-
letzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 8. Dezember 
2009 (GV. NRW. S.  837) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.   In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 32 wie 
folgt gefasst:

 „§ 32 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“.

2.  § 32 wird wie folgt gefasst:

 „§ 32
 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

  Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft; sie 
tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2019 außer Kraft.“

20302

Artikel 7
Änderung der Nebentätigkeitsverordnung

Auf Grund des § 57 des Landesbeamtengesetzes vom 21. 
April 2009 (GV. NRW. S. 224) und des § 4 Absatz 1 Satz 1 
des Landesrichtergesetzes vom 29. März 1966 (GV. NRW. 
S. 217), verordnet die Landesregierung: 

§ 25 der Nebentätigkeitsverordnung vom 21. September 
1982 (GV. NRW. S. 605, ber. S. 689), die zuletzt durch Ar-
tikel 1 der Verordnung vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 837) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„§ 25 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1982 in Kraft.“

20303

Artikel 8
Änderung der Polizei-Heilfürsorgeverordnung

Auf Grund des § 113 Absatz 2 Satz 3 des Landesbeam-
tengesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S.  224), der 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. 
NRW. S. 234) geändert worden ist, verordnet des Ministe-
rium für Inneres und Kommunales im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium:

Die Polizei-Heilfürsorgeverordnung vom 9. Dezember 
2009 (GV. NRW. S. 812) wird wie folgt geändert:

1.   In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 15 wie 
folgt gefasst:

 „§ 15 Inkrafttreten“.

2.  § 15 wird wie folgt gefasst:

 „§ 15
 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.“

2060

Artikel 9
Änderung der Fluglaternenverordnung

Auf Grund des § 26 Absatz 1 des Ordnungsbehördenge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 
1980 (GV. NRW. S. 528), der durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 15. Dezember 1993 (GV. NRW. S. 987) geändert wor-
den ist, verordnet das Ministerium für Inneres und Kom-
munales:

In §  4 Satz  2 der Fluglaternenverordnung vom 13. Juli 
2009 (GV. NRW. S.  398) wird die Angabe „2014“ durch 
die Angabe „2019“ ersetzt.

211

Artikel 10
Änderung der Verordnung 

über die Bestimmung der zuständigen Verwaltungs-
behörde für die Beantragung der Aufhebung einer Ehe 

durch gerichtliches Urteil sowie für die 
Anfechtung der Vaterschaft

Auf Grund des § 1600 Absatz 6 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, der   durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
13. März 2008 (BGBl. I S. 313) eingefügt worden ist, ver-
ordnet die Landesregierung:

Die Verordnung über die Bestimmung der zuständigen 
Verwaltungsbehörde für die Beantragung der Aufhebung 
einer Ehe durch gerichtliches Urteil sowie für die An-
fechtung der Vaterschaft vom 26. Mai 1998 (GV. NRW. 
S. 391), die zuletzt durch Verordnung vom 24. Juni 2008 
(GV. NRW. S. 517) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „Verordnung über die Bestimmung der zuständigen 
Verwaltungsbehörde für die Beantragung der Aufhe-
bung einer Ehe durch gerichtliches Urteil“.

2.  In §  1 werden die Wörter „sowie des §  1600 Abs.  6 
Satz 1 BGB“ gestrichen.

3.  § 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

245

Artikel 11
Änderung der Neufassung der Zuständigkeits- und 

 Verfahrensordnung zum Bundesentschädigungsgesetz

Auf Grund des § 184 Absatz 1 Satz 1 des Bundesentschä-
digungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 251-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung verordnet die Landesregierung:

§  20 der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung zum 
Bundesentschädigungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Januar 1966 (GV. NRW. S. 54), die 
zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 10. Novem-
ber 2009 (GV. NRW. S.  582) geändert worden ist, wird 
aufgehoben.

26

Artikel 12
Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten 

im Ausländerwesen

Auf Grund 

–  des § 5 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 des Landesorga-
nisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), 
von denen § 5 Absatz 3 Satz 1 zuletzt durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 9. Mai 2000  (GV. NRW. S. 462) geän-
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dert worden ist, und insoweit nach Anhörung des für 
Inneres zuständigen Ausschusses des Landtags, – des 
§ 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 

–  des § 15a Absatz 4 Sätze 5 und 6, des § 23 Absatz 1, 
des § 24 Absatz 4 Satz 2 und des § 71 Absatz 1 Satz 2 
des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I. S. 162), – des 
§ 50 Absatz 2 und des § 88 Absatz 3 des Asylverfah-
rensgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. September 2008 (BGBl. I S. 1798), 

verordnet die Landesregierung:

§  20 der Verordnung über Zuständigkeiten im Auslän-
derwesen vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S.  50), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Juli 
2011 (GV. NRW. S.  376) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst:

„§ 20

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.“

45

Artikel 13
Änderung der Verordnung 

zur Bestimmung der für die Verfolgung 
und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten 

zuständigen Verwaltungsbehörden

Auf Grund des §  26 Absatz  1 Satz  1 des Straßenver-
kehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. März 2003 (BGBl.  I S.  310, 919), der durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 19. Juli 2007 (BGBl.  I S.  1460) geän-
dert worden ist, und des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl.  I S.  602), 
verordnet die Landesregierung: 

§  2 Satz  2 der Verordnung zur Bestimmung der für die 
Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrig-
keiten zuständigen Verwaltungsbehörden  vom 25. Sep-
tember 1979 (GV. NRW. S. 652), die zuletzt durch Verord-
nung vom 9. März 2010 (GV. NRW. S.  172), geändert 
worden ist, wird aufgehoben.

7111

Artikel 14
Änderung der Verordnung zur Durchführung 

des Beschussgesetzes

Auf Grund des § 1 Absatz 6 und des § 20 Absatz 1 des 
Beschussgesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 
4003), von denen § 1 Absatz 6 durch Artikel 1a des Ge-
setzes vom 27. Mai 2003 (BGBl. I S. 742) eingefügt wor-
den ist, verordnet die Landesregierung:

§  3 der Verordnung zur Durchführung des Beschussge-
setzes vom 8. April 2003 (GV. NRW. S.  217), die zuletzt 
durch Artikel 10 der Verordnung vom 3. November 2009 
(GV. NRW. S. 561) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.“

8134

Artikel 15
Änderung der Verordnung zur Durchführung 

des Waffengesetzes

Auf Grund des § 48 Absatz 1 und des § 55 Absatz 6 des 
Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl.  I S.  3970, 
4592; 2003 l S. 1957), und des § 36 Absatz 2 Satz 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
verordnet die Landesregierung:

§ 7 der Verordnung zur Durchführung des Waffengesetzes 
vom 8. April 2003 (GV. NRW. S.  217), die zuletzt durch 

Artikel 11 der Verordnung vom 3. November 2009 (GV. 
NRW. S. 561) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„§ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.“

92

Artikel 16
Änderung der Verordnung 

über die Wahrnehmung der Aufgaben 
der Erlaubnisbehörden nach dem 

Fahrlehrergesetz im Dienstbereich der Polizei

Auf Grund des § 30 Absatz 2 des Fahrlehrergesetzes vom 
25 August 1969 (BGBl. I S. 1336), der zuletzt durch Arti-
kel 289 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl.  I 
S.2407) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 
für Inneres und Kommunales:

§ 2 der Verordnung über die Wahrnehmung der Aufgaben 
der Erlaubnisbehörden nach dem Fahrlehrergesetz im 
Dienstbereich der Polizei vom 8. Februar 1982 (GV. NRW. 
S. 74), die zuletzt durch Artikel 15 der Verordnung vom 3. 
November 2009 (GV. NRW. S.  561) geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst:

„§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.“

Artikel 17
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 27. Juni 2014

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2014 S. 376

211

Verordnung zur Änderung der
Personenstandsverordnung NRW 

Vom 1. Juli 2014

Auf Grund

–  des § 74 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 des Personenstands-
gesetzes vom 19. Februar 2007 (BGBl.  I S.  122), von 
denen §  74 Absatz  1 Nummer  5 durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 7. Mai 2013 (BGBl.  I S.  1122) geändert 
worden ist, 

–  des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) sowie 

–  des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisationsgeset-
zes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S.  421), der zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Mai 2000  (GV. 
NRW. S.  462) geändert worden ist, und insoweit nach 
Anhörung des für Inneres zuständigen Ausschusses des 
Landtags 

verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

In § 3 Absatz 1 der Personenstandsverordnung NRW vom 
16. Dezember 2008 (GV. NRW. S. 859), die durch Artikel 1 
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der Verordnung vom 9. Juli 2013 (GV. NRW. S. 455) geän-
dert worden ist, wird nach dem Wort „nach“ die Angabe 
„§ 21 Absatz 2a,“ eingefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 1. Juli 2014

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2014 S. 378

7111

Gesetz zur Änderung 
des Ausführungsgesetzes zum Sprengstoffgesetz

Vom 4. Juli 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Ausführungsgesetzes zum Sprengstoffgesetz

Artikel 1

In §  2 des Ausführungsgesetzes zum Sprengstoffgesetz 
vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S.  863) werden die 
Wörter „und am 31. Dezember 2014 außer Kraft“ gestri-
chen.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 4. Juli 2014

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

– GV. NRW. 2014 S. 379

764

Gesetz 
über die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse 

(LBSG)
Vom 4. Juli 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
über die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse (LBSG)

§ 1 
Rechtsform, Sitz, Siegel

(1) Die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse ist eine 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie führt 
den Namen ,,LBS Westdeutsche Landesbausparkasse“.

(2) Die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse hat 
ihren Sitz in Münster.

(3) Die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse führt ein 
Dienstsiegel. Das Dienstsiegel trägt in der Inschrift den 
Namen der Anstalt.

(4) Die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse ist mit 
einem Stammkapital ausgestattet, dessen Höhe und Auf-
teilung sich aus der Satzung ergibt.

§ 2
Satzung

(1) Die Rechtsverhältnisse der LBS Westdeutsche Lan-
desbausparkasse werden durch Satzung geregelt. Erlass 
und Änderungen der Satzung obliegen der Trägerver-
sammlung.

(2) Erlass und Änderungen der Satzung bedürfen der 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Sie sind kosten-
pfl ichtig im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen zu veröffentlichen. 

§ 3
Aufgaben, Beteiligungen

(1) Die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse pfl egt 
das Bausparen und fördert den Wohnungsbau. Sie be-
treibt die nach Maßgabe der für Bausparkassen gelten-
den rechtlichen Vorschriften zulässigen Geschäfte.

(2) Die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse kann 
sich im Rahmen ihrer Aufgaben und nach Maßgabe der 
für Bausparkassen geltenden rechtlichen Vorschriften an 
anderen Unternehmen beteiligen.

(3) Die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse kann ju-
ristische Personen des öffentlichen Rechts als Träger 
unter Beteiligung am Stammkapital – auch länderüber-
greifend – aufnehmen. Sie kann Vermögenseinlagen stil-
ler Gesellschafter aufnehmen. Als stille Gesellschafter 
sind die Träger der LBS Westdeutsche Landesbauspar-
kasse und Kreditinstitute in der Rechtsform einer juris-
tischen Person des öffentlichen Rechts zugelassen.

§ 4 
Trägerschaft

(1) Träger der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse 
sind

1.  der Rheinische Sparkassen- und Giroverband und

2.   der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Girover-
band, 

sofern sich aus der Satzung nicht anderes ergibt.

(2) Jeder Träger kann seine Trägerschaft an der LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse mit Zustimmung der 
übrigen Träger ganz oder teilweise auf eine oder mehrere 
juristische Personen des öffentlichen Rechts übertragen. 
Die Übertragung der Trägerschaft erfolgt durch einen öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem oder den 
übertragenden Trägern und dem oder den neuen Trägern. 
In dem Vertrag ist insbesondere die Höhe des Wertaus-
gleichs, der Zeitpunkt des Übergangs der Trägerschaft 
und im Falle mehrerer Erwerber die Höhe der Beteili-
gung am Stammkapital zu regeln. Der Vertrag bedarf der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung 
ist zu erteilen, wenn der oder die Erwerber zur Über-
nahme der Trägerschaft berechtigt sind und der Vertrag 
mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Einklang steht. 
Genehmigungserfordernisse nach anderen Gesetzesvor-
schriften bleiben unberührt. Die Aufsichtsbehörde gibt 
den Zeitpunkt des Übergangs der Trägerschaft im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen bekannt.

(3) Die Träger unterstützen die LBS Westdeutsche Lan-
desbausparkasse bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit 
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der Maßgabe, dass ein Anspruch der LBS Westdeutsche 
Landesbausparkasse gegen die Träger oder eine sonstige 
Verpfl ichtung der Träger, der LBS Westdeutsche Landes-
bausparkasse Mittel zur Verfügung zu stellen, nicht be-
steht.

§ 5 
Haftung

(1) Die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse haftet 
für ihre Verbindlichkeiten mit ihrem gesamten Vermögen. 
Die Haftung der Träger ist auf den satzungsmäßigen Ka-
pitalanteil beschränkt.

(2) Die Träger der LBS Westdeutsche Landesbauspar-
kasse am 18. Juli 2005 haften für die Erfüllung sämtli-
cher zu diesem Zeitpunkt bestehenden Verbindlichkeiten 
der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse. Für solche 
Verbindlichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001 vereinbart 
waren, gilt dies zeitlich unbegrenzt; für danach bis zum 
18.  Juli  2005 vereinbarte Verbindlichkeiten nur, wenn 
deren Laufzeit nicht über den 31.  Dezember 2015 hin-
ausgeht. Die Träger werden ihren Verpfl ichtungen aus der 
Gewährträgerhaftung gegenüber den Gläubigern der bis 
zum 18. Juli 2005 vereinbarten Verbindlichkeiten umge-
hend nachkommen, sobald sie bei deren Fälligkeit ord-
nungsgemäß und schriftlich festgestellt haben, dass die 
Gläubiger dieser Verbindlichkeiten aus dem Vermögen 
der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse nicht befrie-
digt werden können. Verpfl ichtungen der LBS Westdeut-
sche Landesbausparkasse auf Grund eigener Gewährträ-
gerhaftung oder vergleichbarer Haftungszusage sind 
vereinbart und fällig im Sinne der Sätze 1 bis 3 in dem 
gleichen Zeitpunkt wie die durch eine solche Haftung 
gesicherte Verbindlichkeit. Mehrere Gewährträger haften 
als Gesamtschuldner, im Innenverhältnis entsprechend 
ihren Anteilen am Stammkapital der LBS Westdeutsche 
Landesbausparkasse.

(3) Unbeschadet der Haftung gemäß Absatz 2 haften die 
am 18. Juli 2001 vorhandenen Gewährträger der West-
deutschen Landesbank Girozentrale für die bis zu die-
sem Zeitpunkt vereinbarten Verbindlichkeiten der LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse unbeschränkt. Ver-
bindlichkeiten der LBS Westdeutsche Landesbauspar-
kasse sind diejenigen, die gemäß Bescheid des Finanzmi-
nisteriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 1. 
August 2002 der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse 
zugeordnet wurden. Die Haftung nach Satz  1 tritt nur 
ein, soweit die Gläubiger aus dem Vermögen der LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse nicht befriedigt wer-
den und die Träger nach Absatz 2 nicht leisten.

(4) Für die Erfüllung der bis zum 1.  August  2002 be-
gründeten Verbindlichkeiten der Westdeutschen Landes-
bank Girozentrale haften die Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale und die LBS Westdeutsche Landesbauspar-
kasse als Gesamtschuldner. Derjenige Rechtsträger, dem 
eine Verbindlichkeit durch den Bescheid gemäß Absatz 3 
Satz 2 nicht zugeordnet ist, haftet für diese Verbindlich-
keit nur, wenn sie vor dem Ablauf des 31. Dezember 2006 
fällig ist und daraus Ansprüche gegen ihn gerichtlich 
geltend gemacht sind. Bei öffentlich-rechtlichen Verbind-
lichkeiten genügt zur Geltendmachung der Erlass eines 
Verwaltungsakts. Im Innenverhältnis haftet derjenige 
Rechtsträger, dem die Verbindlichkeit zugewiesen ist. 
Weitergehende Ansprüche von Gläubigern und Sonder-
rechtsinhabern auf Grund der Abspaltung der LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse zum 1. August 2002 
sind ausgeschlossen.

§ 6
Organe

(1) Organe der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse 
sind der Vorstand, der Verwaltungsrat und die Trägerver-
sammlung.

(2) Die Zusammensetzung der Organe und ihre Befug-
nisse regelt die Satzung.

(3) Der Verwaltungsrat besteht zu einem Drittel aus Ver-
tretern der Beschäftigten der LBS Westdeutsche Landes-
bausparkasse. Für die Wahl sind das Landespersonalver-
tretungsgesetz vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514) 
und die Wahlordnung zum Landespersonalvertretungs-

gesetz vom 20. Mai 1986 (GV. NRW. S. 485) in den jeweils 
geltenden Fassungen entsprechend anzuwenden.

§ 7
Verschmelzung

(1) Die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse kann als 
übernehmender Rechtsträger mit einer anderen juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts oder des Privat-
rechts als übertragender Rechtsträger – auch länderü-
bergreifend – einen Verschmelzungsvertrag schließen, 
durch den der übertragende Rechtsträger sein Vermögen 
als Ganzes unter Aufl ösung ohne Abwicklung und unter 
Eintritt von Gesamtrechtsnachfolge auf die LBS West-
deutsche Landesbausparkasse gegen Gewährung einer 
Gegenleistung überträgt. Die Parteien können als Ge-
genleistung auch die Zahlung eines Wertausgleichs an 
die oder einen der unmittelbaren oder mittelbaren An-
teilsinhaber des übertragenden Rechtsträgers vorsehen 
oder auf die Gewährung einer Gegenleistung verzichten. 
Im Falle einer Verschmelzung nach Satz  1 kann der 
Name der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse im 
Gebiet des übertragenden Rechtsträgers durch einen re-
gionalen Zusatz ergänzt werden.

(2) Bei einer Verschmelzung nach Absatz  1 sind beste-
hende Rechte der Gläubiger des übertragenden Rechts-
trägers zu wahren; die Haftung gemäß § 5 Absatz 2 bis 4 
bleibt unberührt. Nähere Einzelheiten der Verschmel-
zung, insbesondere zu Voraussetzungen, Verfahren und 
Rechtsfolgen sowie zu Parteien und Inhalt des Ver-
schmelzungsvertrages, können in der Satzung der LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse oder einer Verschmel-
zungssatzung der LBS Westdeutsche Landesbauspar-
kasse geregelt werden; dabei kann bestimmt werden, 
dass die Erstellung einer Schlussbilanz, eines Verschmel-
zungsberichts sowie eine Prüfung der Verschmelzung nur 
erforderlich ist, wenn die Parteien dies vereinbaren. § 2 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gilt entsprechend.

(3) Der Abschluss des Verschmelzungsvertrages bedarf 
der Zustimmung der Träger und der Anteilsinhaber der 
beteiligten Rechtsträger sowie der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. Verschmelzungen werden mit Be-
kanntmachung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
wirksam, wenn nicht die Parteien im Verschmelzungsver-
trag einen anderen Zeitpunkt vereinbaren. Die Auf-
sichtsbehörde gibt die Verschmelzung und den Zeit-
punkt, zu dem die Verschmelzung wirksam wird, im 
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen be-
kannt. Soll die Verschmelzung wirtschaftlich und steuer-
lich auf einen Zeitpunkt zurückwirken, der vor dem 
Wirksamwerden der Verschmelzung liegt, so ist dem An-
trag auf Genehmigung bei der Aufsichtsbehörde eine Bi-
lanz des übertragenden Rechtsträgers (Schlussbilanz) 
beizufügen, die auf einen höchstens acht Monate vor der 
Antragstellung liegenden Stichtag aufgestellt worden 
ist; in diesem Falle gilt §  2 des Umwandlungssteuerge-
setzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), zu-
letzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 26. Juni 
2013 (BGBl.  I S.  1809), entsprechend mit der Maßgabe, 
dass der Stichtag der Schlussbilanz dem steuerlichen 
Übertragungsstichtag entspricht.

(4) Die Verschmelzung ist in das für den übertragenden 
Rechtsträger und die LBS Westdeutsche Landesbauspar-
kasse jeweils zuständige Handelsregister einzutragen.

(5) Verschmelzungen nach Absatz  1 sind Verschmelzun-
gen im Sinne des Umwandlungsgesetzes vom 28. Okto-
ber 1994 (BGBl.  I S. 3210; 1995 I S. 428), zuletzt geän-
dert durch Artikel  2 Absatz  48 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2011 (BGBl.  I S.3044). Soweit dieses Gesetz 
oder eine Satzung nach Absatz  2 nicht etwas Anderes 
bestimmen, sind auf die Verschmelzungen die Vorschrif-
ten des Zweiten Buches des Umwandlungsgesetzes ent-
sprechend anzuwenden.

§ 8
Ausgliederung

(1) Die Träger können mit Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde (§ 9) beschließen, aus der LBS Westdeutsche Lan-
desbausparkasse das Bauspargeschäft unter Eintritt von 
Gesamtrechtsnachfolge durch Spaltungs- und Übernah-
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mevertrag ganz oder zum Teil auf eine bestehende oder 
dadurch gegründete Anstalt des öffentlichen Rechts in 
der Trägerschaft der LBS Westdeutsche Landesbauspar-
kasse auszugliedern. Im Falle der Ausgliederung auf eine 
dadurch gegründete Anstalt wird die LBS Westdeutsche 
Landesbausparkasse Träger der Anstalt und Inhaber des 
Stammkapitals. Die Anstalt hat einen Vorstand, dem die 
Geschäftsführung obliegt, und einen Verwaltungsrat. 
Weitere Einzelheiten über die Aufgaben, Befugnisse, Ver-
tretung und Rechtsverhältnisse der Anstalt sowie über 
die Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse ihrer 
Gremien werden in einem von der LBS Westdeutsche 
Landesbausparkasse zu erlassenden Statut bestimmt, so-
weit dieses Gesetz keine Regelung trifft. In dem Statut 
kann vorgesehen werden, dass die Anstalt entsprechend 
der Bestimmungen in §  7 an Verschmelzungen teilneh-
men kann. §  9 Absatz  1 und 2 gilt für die Anstalt ent-
sprechend. 

(2) Der Beschluss über die Ausgliederung nach Absatz 1 
bedarf der Zustimmung aller Träger. Nähere Einzelhei-
ten der Ausgliederung nach Absatz  1, insbesondere zu 
Voraussetzungen, Verfahren und Rechtsfolgen sowie zu 
Parteien und Inhalt des Spaltungs- und Übernahmever-
trages, können in der Satzung der LBS Westdeutsche 
Landesbausparkasse oder einer Ausgliederungssatzung 
der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse geregelt 
werden; § 2 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und § 7 Absatz 2 
Satz 2 zweiter Halbsatz sowie § 7 Absatz 3 Sätze 2 bis 3 
und Absatz  4 gelten entsprechend. Soll die Ausgliede-
rung auf einen Zeitpunkt zurückwirken, der vor ihrem 
Wirksamwerden liegt, so ist dem Antrag auf Genehmi-
gung bei der Aufsichtsbehörde eine Bilanz der LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse (Schlussbilanz) bei-
zufügen, die auf einen höchstens acht Monate vor der 
Antragstellung liegenden Stichtag aufgestellt worden ist. 
Ausgliederungen nach Absatz 1 sind Ausgliederungen im 
Sinne des Umwandlungsgesetzes. Soweit dieses Gesetz 
oder eine Satzung nach Satz 2 nicht etwas Anderes be-
stimmen, sind auf die Ausgliederung die Vorschriften des 
Dritten Buches des Umwandlungsgesetzes entsprechend 
anzuwenden.

(3) Im Falle einer Ausgliederung des Bauspargeschäfts 
nach Absatz  1 ändert sich der Anstaltszweck der LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse. Sie übt die sich aus 
der Beteiligung an der Anstalt ergebenden Rechte aus 
und erbringt selbst oder durch Unternehmen, an denen 
sie beteiligt ist, Dienstleistungen, die unmittelbar oder 
mittelbar das Bauspargeschäft unterstützen. Ihre Firma 
ist in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften 
durch Satzungsänderung anzupassen.

§ 9
Aufsicht

(1) Die staatliche Aufsicht über die LBS Westdeutsche 
Landesbausparkasse führt das Finanzministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Die Aufsicht erstreckt sich 
darauf, dass die Tätigkeit der LBS Westdeutsche Landes-
bausparkasse im Einklang mit Recht und Gesetz steht.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann sich jederzeit über die 
Angelegenheiten der LBS Westdeutsche Landesbauspar-
kasse unterrichten, insbesondere sämtliche Geschäfts- 
und Verwaltungsvorgänge nachprüfen sowie Berichte 
und Akten anfordern. Hierbei kann sie sich Gutachten 
externer Dritter bedienen; die Kosten hierfür sind von 
der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse zu erstatten. 
Im Rahmen ihrer Befugnisse kann die Aufsichtsbehörde 
auch an den Sitzungen des Verwaltungsrates und seiner 
Ausschüsse teilnehmen.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann verlangen, dass die Or-
gane der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse zur Be-
handlung einer bestimmten Angelegenheit einberufen 
werden. Sie kann Beschlüsse und Anordnungen der Or-
gane der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, die das 
geltende Recht verletzen, aufheben und verlangen, dass 
Maßnahmen, die auf Grund derartiger Beschlüsse oder 
Anordnungen getroffen worden sind, rückgängig ge-
macht werden.

(4) Erfüllt die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse 
die ihr gesetzlich obliegenden Pfl ichten nicht oder 
kommt sie dem Verlangen der Aufsichtsbehörde nach 

Absatz  2 Satz  1 nicht nach, so kann die Aufsichtsbe-
hörde die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse an-
weisen, innerhalb einer angemessenen Frist das Erfor-
derliche zu veranlassen. Kommt die LBS Westdeutsche 
Landesbausparkasse der Anweisung nicht innerhalb der 
ihr gesetzten Frist nach, so kann die Aufsichtsbehörde an 
Stelle der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse das 
Erforderliche anordnen und auf deren Kosten selbst 
durchführen oder durch eine Beauftragte oder einen Be-
auftragten durchführen lassen.

§ 10
Übergangsvorschriften

(1) Die in der Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
am 1. August 2002 bestehenden Dienstvereinbarungen 
gelten in der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse bis 
zum Inkrafttreten neuer Dienstvereinbarungen, die die 
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse mit den zustän-
digen Personalräten abschließt, fort. Gekündigte Dienst-
vereinbarungen, die in der Westdeutschen Landesbank 
Girozentrale am 1. August 2002 Nachwirkung entfalten, 
gelten in der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse als 
gekündigte Dienstvereinbarung nach Maßgabe der Be-
stimmungen des Landespersonalvertretungsgesetzes fort.

(2) Alle Rechtshandlungen, die aus Anlass der in § 1 des 
Gesetzes über die LBS Westdeutsche Landesbauspar-
kasse vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 284), zuletzt geän-
dert durch Artikel 102 des Gesetzes vom 5. April 2005 
(GV. NRW. S.  351), geregelten Maßnahmen erforderlich 
werden, sind gebührenfrei. Das gilt auch für Beurkun-
dungs- und Beglaubigungsgebühren.

§ 11
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Gesetz über die LBS Westdeutsche 
Landesbausparkasse vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 284) 
außer Kraft.

Düsseldorf, den 4. Juli 2014

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2014 S. 379

21260

Gesetz über die Zulassung von Zentren und über 
die Einrichtung der Ethikkommission für Präim-

plantationsdiagnostik in Nordrhein-Westfalen 
(Präimplantationsdiagnostikgesetz Nordrhein-

Westfalen – PIDG NRW)
Vom 4. Juli 2014

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz über die Zulassung von Zentren und über die 
Einrichtung der Ethikkommission für Präimplantations-
diagnostik in Nordrhein-Westfalen (Präimplantations-
diagnostikgesetz Nordrhein-Westfalen – PIDG NRW)
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§ 1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz regelt

1.  die Aufgaben der zuständigen Behörde für die Ertei-
lung der Zulassung zur Durchführung von Präim-
plantationsdiagnostik nach §  3 Absatz  1 Nummer  2 
der Präim plantationsdiagnostikverordnung vom 21. 
Februar 2013 (BGBl. I S. 323) und

2.  die Zusammensetzung, die interne Verfahrensrege-
lung, die Berufung der Mitglieder, die Dauer der Mit-
gliedschaft und die Finanzierung der Ethikkommis-
sion nach §  4 Absatz  1 und 4 der Präimplantations-
diagnostikverordnung.

§ 2
Zuständige Behörde für die Zulassung von Zentren 

für Präimplantationsdiagnostik

(1) Zuständig für die Zulassung von Zentren zur Durch-
führung der Präimplantationsdiagnostik in Nordrhein-
Westfalen ist die Ärztekammer Westfalen-Lippe (Zu-
lassungsbehörde). Sie führt diese Aufgabe als 
Pfl icht aufgabe zur Erfüllung nach Weisung durch. §  9 
Absatz  2 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S.  403) in der jeweils geltenden Fassung gilt ent-
sprechend. 

(2) Für das Land Nordrhein-Westfalen soll ein Zentrum 
zugelassen werden. Die Zulassungsbehörde erstattet der 
Aufsichtsbehörde jährlich nach Ablauf eines Kalender-
jahres, spätestens bis zum 1. März des folgenden Jahres, 
einen Bericht über die Anzahl der Anträge auf Zulas-
sung als Zentrum und die getroffenen Entscheidungen.

(3) Zur Kostendeckung der Aufgabe nach Absatz 1 und 2 
sowie §  3 Absatz  1 erhebt die Zulassungsbehörde von 
den Antragstellern Gebühren nach der Verwaltungsge-
bührenordnung der Ärztekammer Westfalen-Lippe vom 
28. März 1981 (MBl. NRW. S. 1211) in der jeweils gelten-
den Fassung.

§ 3
Überprüfung, Rücknahme und Widerruf der Zulassung 

(1) Jede Änderung von genehmigungsrelevanten Merk-
malen führt zu einer Überprüfung der Zulassung durch 
die Zulassungsbehörde. Eine Überprüfung fi ndet auch 
dann statt, wenn Anhaltspunkte dafür bekannt werden, 
dass die Voraussetzungen zur Zulassung des Zentrums 
nicht mehr gegeben sind. Zu diesem Zweck können Be-
auftragte der Zulassungsbehörde Betriebsstätten nach 
Voranmeldung zu den üblichen Geschäftszeiten betreten, 
Unterlagen einsehen, Abschriften, Ablichtungen oder 
Auszüge anfertigen sowie Auskünfte verlangen. Das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 
13 Absatz  1 des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt. Für die Dauer der Überprüfung kann das 
Ruhen der Zulassung angeordnet werden.

(2) Eine Anfechtungsklage gegen die Rücknahme, den 
Widerruf oder das Ruhen der Zulassung hat keine auf-
schiebende Wirkung.

§ 4
Jahresbericht und Register der Zentren

(1) Die zugelassenen Zentren sind verpfl ichtet, der Zu-
lassungsbehörde die gemäß § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 
der Präimplantationsdiagnostikverordnung zu erheben-
den Daten jährlich nach Ablauf des Kalenderjahres, spä-
testens bis zum 1. März des folgenden Jahres in anony-
misierter Form zu übermitteln. Für die Datenübermitt-
lung nach Satz 1 ist das Formblatt nach § 8 Absatz 4 der 
Präimplantationsdiagnostikverordnung zu verwenden. 
Die Zulassungsbehörde stellt sicher, dass die Angaben 
dokumentiert und zehn Jahre aufbewahrt werden.

(2) Die Zulassungsbehörde führt ein Register der zuge-
lassenen Zentren mit den Angaben, die Voraussetzung 
für die Erteilung der Zulassung waren. Die für die Ertei-
lung der Zulassung maßgeblichen Dokumente sind zehn 
Jahre aufzubewahren. 

§ 5
Zuständige Ethikkommission

(1) Die Ärztekammer Nordrhein errichtet gemäß § 4 Ab-
satz 1 Satz 1 der Präimplantationsdiagnostikverordnung 
eine Ethikkommission, die die Bezeichnung „Präimplan-
tationsdiagnostik-Kommission“ trägt. Diese entscheidet 
über Anträge, soweit die Antragsberechtigte eine Präim-
plantationsdiagnostik in einem in Nordrhein-Westfalen 
zugelassenen Zentrum durchführen lassen will.

(2) Die Präimplantationsdiagnostik-Kommission gibt 
sich eine Geschäftsordnung.

(3) Die Präimplantationsdiagnostik-Kommission kann 
sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit Kommissionen 
anderer Länder zusammenschließen. Die entsprechenden 
Vereinbarungen bedürfen der Genehmigung des für Ge-
sundheit zuständigen Ministeriums.

§ 6
Besetzung und Berufung der Mitglieder der Präimplan-

tationsdiagnostik-Kommission

(1) Die Präimplantationsdiagnostik-Kommission setzt 
sich aus den in § 4 Absatz 1 der Präimplantationsdiag-
nostikverordnung genannten Mitgliedern zusammen. Die 
Sachverständigen der Fachrichtung Medizin nach §  4 
Absatz  1 Satz  3 der Präimplantationsdiagnostikverord-
nung setzen sich aus jeweils einer Person mit Facharzt-
qualifi kation aus dem Gebiet der Humangenetik, der 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, der Kinder- und Ju-
gendmedizin und der Psychiatrie und Psychotherapie 
zusammen. Die Sachverständigen der Fachrichtung 
Recht müssen die Befähigung zum Richteramt haben. 
Die Vertretungen der nach §  4 Absatz  1 Satz  3 letzter 
Halbsatz der Präimplantationsdiagnostikverordnung 
maßgeblichen Organisationen sind durch diese zu man-
datieren. 

(2) Die Mitglieder der Präimplantationsdiagnostik-
Kommission werden von der Ärztekammer Nordrhein im 
Einvernehmen mit dem für Gesundheit zuständigen Mi-
nisterium berufen. Für jedes Mitglied ist mindestens eine 
Stellvertretung für die entsprechende Interessengruppe, 
bei Sachverständigen der Fachrichtung Medizin eine 
Fachärztin  oder ein Facharzt des entsprechenden Ge-
biets zu berufen. Die Mitglieder werden für die Dauer 
von fünf Jahren berufen. Wiederberufungen sind zuläs-
sig.

(3) Die Mitglieder der Präimplantationsdiagnostik-
Kommission wählen ein Mitglied für den Vorsitz und ein 
weiteres Mitglied für den stellvertretenden Vorsitz für 
die Dauer von fünf Jahren. Die Wiederwahl ist zulässig.

§ 7
Geschäftsstelle

Eine Geschäftsstelle bei der Ärztekammer Nordrhein 
unterstützt die Präimplantationsdiagnostik-Kommission 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Sie führt insbe-
sondere folgende Aufgaben durch:

1.  Entgegennahme und Registrierung von Anträgen, 
Prüfung auf Vollständigkeit sowie die Weiterleitung 
der Unterlagen an die Mitglieder der Präimplantati-
onsdiagnostik-Kommission;

2.  Einladung der Mitglieder, Vorbereitung der Sitzungen, 
Ausfertigung des Sitzungsprotokolls, Zustellung der 
Entscheidung;

3.  Abrechnung der Aufwandsentschädigung der Mitglie-
der der Präimplantationsdiagnostik-Kommission, Ab-
rechnung der Kosten beigezogener Sachverständiger 
oder erstellter Gutachten, Erhebung und Vereinnah-
mung der Gebühren;

4.  Erstellung eines jährlichen Berichts über die Arbeit 
der Präimplantationsdiagnostik-Kommission im Rah-
men der Landesgesundheitsberichterstattung nach 
§ 25 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits-
dienst des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. No-
vember 1997 (GV. NRW. S. 430) in der jeweils gelten-
den Fassung. 
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Zur Kostendeckung ihrer Aufgaben erhebt die Ge-
schäftsstelle von der Antragstellerin Gebühren nach der 
Neufassung der Gebührenordnung der Ärztekammer 
Nordrhein vom 19. November 2005 (MBl. NRW. 2006 
S. 384) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 8
Verfahren und Entscheidung über einen Antrag auf 

Durchführung der Präimplantationsdiagnostik

Die Sitzungen der Präimplantationsdiagnostik-Kommis-
sion sind nicht öffentlich. Über jede Sitzung ist ein Sit-
zungsprotokoll anzufertigen.

§ 9
Sachverständige und Gutachter

Die Antragsberechtigte ist über die Entscheidung, eine 
sachverständige Person gemäß §  6 Absatz  2 Nummer  2 
der Präimplantationsdiagnostikverordnung beizuziehen 
oder ein Gutachten gemäß §  6 Absatz  2 Nummer  3 der 
Präimplantationsdiagnostikverordnung einzuholen, un-
verzüglich zu unterrichten. Ihr ist ein Widerspruchsrecht 
innerhalb einer angemessenen Frist einzuräumen. Ist 
die  Präimplantationsdiagnostik-Kommission auf Grund 
eines Widerspruchs der Antragsberechtigten an der Bei-
ziehung einer sachverständigen Person oder der Einho-
lung eines Gutachtens gehindert, so gehen darauf beru-
hende Unklarheiten bei der Beurteilung des Antrags zu 
Lasten der Antragsberechtigten. Widerspricht die An-
tragsberechtigte der Beauftragung einer bestimmten 
sachverständigen Person, so ist eine andere sachverstän-
dige Person zu bestellen. Ein erneutes Widerspruchsrecht 
besteht nicht.

§ 10
Ausscheiden aus der Präimplantationsdiagnostik- 

Kommission

(1) Jedes Mitglied der Präimplantationsdiagnostik-
Kommission kann ohne Angabe von Gründen durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Ärztekammer 
Nordrhein sein Ausscheiden aus der Präimplantationsdi-
agnostik-Kommission erklären.

(2) Die Mitglieder der Präimplantationsdiagnostik-
Kommission können aus wichtigem Grund abberufen 
werden. Das Mitglied ist vorher anzuhören. Ein wichti-
ger Grund für die Abberufung liegt insbesondere dann 
vor, wenn das Mitglied seine mit der Mitgliedschaft zu-
sammenhängenden Pfl ichten gröblich oder wiederholt 
verletzt, sich als unwürdig erweist oder seine Tätigkeit in 
der Präimplantationsdiagnostik-Kommission nicht mehr 
ordnungsgemäß ausüben kann. Die Abberufung erfolgt 
durch die Ärztekammer Nordrhein im Einvernehmen mit 
dem für Gesundheit zuständigen Ministerium.

(3) Die in einem Verfahren der Präimplantationsdiag-
nostik-Kommission getroffene Entscheidung kann kei-
nen Grund für die Abberufung eines Mitglieds der Prä-
implantationsdiagnostik-Kommission darstellen.

(4) Scheidet ein Mitglied oder stellvertretendes Mitglied 
aus oder wird es aus wichtigem Grund abberufen, so 
wird für die verbleibende Dauer des Berufungszeitraums 
ein neues Mitglied beziehungsweise stellvertretendes 
Mitglied für die entsprechende Interessengruppe, bei 
Sachverständigen der Fachrichtung Medizin eine Fach-
ärztin oder ein Facharzt des entsprechenden Gebiets be-
rufen. Gleiches gilt für den Vorsitz und den stellvertre-
tenden Vorsitz. Wiederberufungen sind zulässig.

§ 11
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt sechs Monate nach der Verkündung in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2019 außer 
Kraft.

Düsseldorf, den 4. Juli 2014

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Ute  S c h ä f e r

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2014 S. 381

91

Dritte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung zur 

Regelung von Zuständigkeiten nach dem 
Straßenrecht und Eisenbahnkreuzungsrecht

Vom 1. Juli 2014

Auf Grund

des §  5 Absatz  3 des Landesorganisationsgesetzes vom 
10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), der zu letzt durch Artikel 
10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geän-
dert worden ist – insoweit nach Anhörung des fachlich 
zuständigen Ausschusses des Landtags –

und

des § 22 Absatz 4 Satz 2 des Bundesfernstraßengesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 
(BGBl. I S. 1206) 

verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

§  7 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach dem Straßenrecht und Eisenbahnkreuzungsrecht 
vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 125), die zuletzt durch 
Verordnung vom 27. November 2012 (GV. NRW. S.  617) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   In der Überschrift werden das Komma und das Wort 
„Berichtspfl ichten“ gestrichen.

2.  Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

 Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.
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Düsseldorf, den 1. Juli 2014

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

– GV. NRW. 2014 S. 383


